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Soll die Information schliesslich aus dem Informa-
tionshahn tropfen oder soll sie spritzen? Wieviel
Information pro Zeiteinheit ist menschengerecht?
Ab und zu kann man heute hören, dass Information
unsere geistige Umwelt verschmutze. Offenbar be-
steht diesbezüglich zumindest punktuell Betroffen-
heit. So zeigen etwa Führungspersonen immer laut-
stärker Flagge, weil echte Entscheidungsinformation
in einer Flut von Daten oft völlig untergeht. Dies
kann zu einer Lähmung verantwortlichen Handelns
führen. Paradoxerweise verlangt aber gerade ein

Computer nach viel mehr Entscheidungsfreudigkeit.
Er entbindet den Menschen vom Hütedienst, indem
er die Daten allein verwaltet.
Die Forschungszweige, die sich mit menschlicher
Wahrnehmung befassen, sind heute mehrheitlich der
Ansicht, dass Informationsreize aus der Umwelt mit
einer Taktfrequenz von wenigen Hundertstelssekun-
den ins Unterbewusstsein des Menschen eingelagert
werden. Die bewusste Verarbeitung dieser Informa-
tionen kann - wenn sie überhaupt jemals stattfindet -
Jahre dauern. Im Gebiet der menschlichen Kreativi-
tät entdecken wir durch die Betrachtung von Zeitkon-
stanten eine oft als Konflikt erlebte Dualität mensch-
licher Existenz: Als geistiges Wesen entwickelt der
Mensch in Sekundenbruchteilen Gedanken, Absich-
ten, Entschlüsse. Deren Anwendung auf Materie wie
beispielsweise einen Computer, ein Haus, den eige-
nen Körper ist aber an endliche Zeiträume gebunden.
Was für den einzelnen Menschen gilt, kann auch bei
lebendigen Gesamtorganismen wie Arbeits- oder
Lebensgemeinschaften, oder in einer Gesellschaft als

Entität beobachtet werden. Gruppen können neue
Realitäten schaffen, indem sie ihren Mitmenschen
bezüglich Technik mit Innovation und Implementa-
tion vorauseilen. Die geistige Verarbeitung dieser
Realitäten durch das Individuum oder durch eine

Gruppe von Individuen hinkt mit unterschiedlichen
Zeitkonstanten hintennach. Die Entscheidung, sich

neuen Gegebenheiten anzupassen oder nicht, erweist
sich oft als Gratwanderung zwischen mehr Freiheit
und mehr Manipulation. Nur formulierte, menschen-
gerechte, strategische Ziele weisen letztlich den ver-
nünftigen Weg in die Zukunft. Und dieser Weg muss
in der Praxis nicht selten über eine mit Hartnäckig-
keit verfolgte Politik der kleinen Schritte erkämpft
werden.

Anschrift des Autors:

Hans-Peter Staehli
dipl. phys. ETH
Kinkelstrasse 69
8006 Zürich

Die Archivierung elektronisch
gespeicherter Daten *

Einleitung

To/v4e/zeryo/t/

M/7 r/er zwwe/zraewc/ew TD FMwwewt/wwg />/ t/ew für-
wtz/Zwwgew /V /zzr <7/7? /lre/zzvtzre t/ze tzAcZwe//e Trag«? ver-
/zwwt/ew, wz'e t/z'eyes wewe /-lrc/zzvgwZ zw t/z'e üre/zzve zw
w/zerwe/zw-zew z'yZ. Dz'e /lrc/z z've wert/ew zrz t/ze.vezw Zw-
ytzwzwzew/ztzwg rwz? vo7/z'g wewew Tro/z/erwyZe//wwgew

/cow/rowZz'erZ, zzwt/ ex z'xZ veryZtzwt//z'c/z, weww t/ew /lre/zz-

vwrew t/z eye Zez7wez.se ZVew-Or/ewZzerwwg zw ez'wer

wewew, /cowîp/exew MtzZerz'e wzc/zZ /ez'c/zZ /tz'//z. Dz'e TwZ-

wz'ck/zzwg zwz TD F-Tereze/z wwt/ t/z'e o/Z erxe/zrecAzewt/e

Tzzrz/e/w'g/cez'Z e/e/cZrowz'xc/z geypez'c/zerZer DtzZew

zwz'wgZj'et/oc/z tz//e /lrc/zz've, yz'c/z t/zexer wewew F/ertzwx-

ybrt/erwwg o/zwe Zez'Zverzwg zw xZe//ew. Tz'w /lbxez'zx-

xZe/zew wwrt/e zzwwez'ger/z'c/z zw wz'c/zZ wze/zr xc/z/z'exx-

/ztzrew DokwwzewZwZz'owx/wc/cew /w'/zrew. Der //awpZ-
zweck t/er/Ir/zez'ZxZagwwg 79SS kexZtzwt/ zw t/er Tewxz'/w'-

/z'yz'erwwg t/er rlrc/zz'vtzre /wr t/z'e wewew wrc/zz'vz'xe/zew

Tro/z/ewie. Dz'exer grwwt/xöZz/z'c/ze Tz'wxZz'eg z.vZ /wr tz//e

Mr/zz've ez'we VoZwewt/z'gke/Z, tzzzc/z weww /zewze t/ze

TD F-/1 «wewt/wwgxt/z'c/zZe zzzzt/ -(Yzztz/z/rz'Z zw t/ew Fer-

wtz/Zwwgew woc/z xe/zr wwZerxc/zz'et//z'e/z z'xZ.

M/Z t/ew Te/ertzZew tzzz.v verxc/zz'et/ewew ß/z'ckwz'w/ce/w

xo//Ze t/ze gtzwze Tptzww/zre/Ze t/er x/c/z yZe//ewt/ew Tra-

gew yzc/zZ/ztzr gezwtze/zZ wert/ew. Grwwt/-/w/brzwtzZ/owew
yZtzwt/ew vor t/er Dz'ykzzyy/ow vow Tro/z/ewr/ö'ywwgew, t/ze

zwwz 7ez'/ o/zwe/zzw eryZ zw t/ew /Iw/à'wgew xzeckew.

/wwwer/zz'w yo//Ze t/ze 7tzgwwg tzwc/z zez'gew, t/tz.vy wzz'Z t/er
TD F-dwvvewt/wwg zw t/er fürww/Zwwg Azez'w «wwkexz'eg-
ktzrey MowyZer» tzw/wwx /Irc/zz'vtzre zzzko/w/wZ, yowt/erw

t/tzsx - ez'we ezwge/zewt/e Texc/zä/Zz'gwwg wiz'z t/err7 Pro-
b/ezwkrez'y vortzwygeyeZzz - t/wre/ztzwx gtzwg/ztzre, 7a Zez/-

wez'xe bere/zx erpro/üe IFege zzwt/ Tr/tz/zrzzwgew vor/ztzw-

t/ew xz'wt/.

Dz'e Twgizwg wwrt/e vow zz/zer /zwwt/erZ Tez/we/zwzerw

Devztf/zZ zzwt/ errez'c/zZe t/tzy ge.s7eeA.7e Zz'e/ wo/z/ wez'Z-

ge/zewt/. Ty D/e/Dz zzz /zq//ew, t/tzyy t/ze ,Jre/zzvtzre wzzw

tzzz.v ezgewer /wzZztzZzve t/tz.v Trob/e/w tzwge/zew. Tz'w

eryZer Sc/zrz'ZZ /zz'ezw wwrt/e /zo//ewZ/z'c/z bere/Z.v t/wt/zzre/z

erreze/zZ, t/tzyy ztz/z/reze/ze /lrc/zz've vow t/er Ge/egew/zez'Z

Ge/zrtzzze/z wztze/zZew, t/ew zwxZtzwt/z'gew TtzzZwer t/ey
Tee/zewzewZrzzzw.v tzw t/ze 7tzgwwg wiz'Zzwwe/zmew.

* Vortrage gehalten an der Arbeitstagung der VSA in Bern. 25. März
1988
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Anforderungen aus der Sicht des Archivars

kFo//ißwc/ima«H

AacA Aer Dar/egwng Aer veweA/erfenen ^.spefae fites RroAtemÄrmei
«^rcA/vterang eteA(rc«(.scA gespeteAer/er £toem> A/m/cAAteA (racA-

Aone/ter /IrcA/vte/awg.smeAiOTte« ze/'gf IC Bi/cAma«« Ate ver.scAte-

cte«e« A/ög/teAAeiten z/f.s zlrcA/vaw, .steA e/'nen t/AerAA'cA ïïAer (/te

£DF-^«H'e«c/i/r!gen m«erAä/A Aer Kervva/afng zw verscAq/te«. £V

tenkf/Arner Ate zlu/merAsaaiAeà a«/Ate recAAteAe« Ge.steA(,spi/7(/c7£>

('UaZeajc/iaZz/Zai/äa^/'gAe/Z Aes /l/rAteesJ, BacA/wan« AeL/tf/Ag/,
(/aß Aas Magrte/AadA Af«7e Aas gee/gne/ste SpeteAermeAtem Aar-
s(<?//(; BeAzngang t/aAez z'sZ, r/ass zïzzr «.To/ZHwre-wnaA/iang/ge»
Da/etezz izAernom/we« vverAe«, d<ws Aas zV/agrzezAazzA «7(7 ez'/ier /«'A-
«z'scAe« i/a<V (a/iö/f/Zcftea DoAzzmen/aAo« verseAerz wz'rA, AoaZro/-

AterAar Atez'Ar 7/ac/ Azz/rA Lopte gesz'cAerf wzrA. Dte ArcAivteruzzg voa
Dazeten m'cAz-ö/tenAz'cAer //erAwa/Z Aaz/ a/cA/ veraac/i/ösi/gZ wer-
Ae«. Dte BemzZzzzng so/cAer rtrcAz've AeAmgZ yeAocA wteAmzm spe-
zte//<? RegeA/agea.

Après avoir défini la spécificité de la problématique «archives sur
support informatique» par rapport aux archives traditionnelles, W.

Buchmann propose une marche à suivre pour dresser l'inventaire
des organismes produisant de telles archives et attire l'attention sur
les aspects juridiques (protection des données et compétences des

archives). Buchmann affirme que le seul support d'archivage
aujourd'hui envisageable est la bande magnétique, à condition
qu'elle ne comporte que des données brutes, indépendantes de tout
logiciel (pour des raisons de compatibilité), qu'elle soit accompa-
gnée d'un bordereau de versement comportant toutes les spécifica-
tions techniques nécessaires à une lecture ultérieure, et qu'elle fasse

l'objet de contrôles et de copies régulières. Les banques de données

produites p; r des instituts autres que des organismes étatiques ne

sont pas à négliger. La consultation de telles archives implique à son

tour des conditions spéciales.

Dopo aver A<?/zrzi7o /a specz/ztezZà rte//a (ematica «arcAz'vz con

jupporto i77/ôrmaZico» rz'speMo ag/z arcAz'vz ZraAz'zzcmaA', HLBt/cA-

mann propone /e mor/a/i7à c/ie vanno aAoHate a/ /(ne <7; a/fejizre
/'zTzverzZarzo AegA' organw/ni cAe proafaeono arcAz'vz' Ac/ genere,
io//êrmanrfoi( pare szz/te imp/ieazion/ Az cara/Zere gz'zzrz'Az'eo fproze-
zz'one Aez AaZz e coznpeZenze Acg/z arcAz'vz). BccoaAo (V BzzcArrzarzn,

Z/ so/o mezzo c/'areAZvZazZone prcvec/z'Az'te è Z/ «asZro magneZZco,

ptzrcAé comporzZ nnZcamenZe r/aZZ non e/aèorazZ, prZvZ Az' gwa/.vZa.vZ

correAo /ogZco (per ragZonZ Az' eompaZZAZAzàj, sz'a aecompagnaZo Aa

nna /z'sZa Az' zrai/êrZmenzo eAe rZporzZ znzze /e xpecZ/ieazZonZ zecnZcAe

rzecessarte per nna /eZZura n/ZerZore e sz'a rego/armenZe conZro//azo e

eopZaZo. Aon vanno nemmeno Zra/ascz'aZc /e AancAe Az' AaZz' cosZz-

ZuZze Aa ZszZznZZ Az'versz Aag/z orgam'.vmZ sza/a/z. La eonin/zazZone zA'

areAZvZ z/e/ genere preszzppone eonzA'zZonZ ipeczzzA'.

1. Maschinelle Datenverarbeitung und Archive

Die Entwicklung der maschinellen Datenverarbei-
tung, ihr zunehmender Einsatz in der öffentlichen
Verwaltung und in der wissenschaftlichen Forschung
hat für Archive unmittelbare Konsequenzen in drei
Arbeitsbereichen:

- Daten, die in Regierung und Verwaltung erhoben,
verarbeitet und gespeichert werden, wurden früher
auf Papier, heute aber zunehmend in maschinen-
lesbarer Form auf anderen Datenträgern gespei-
chert. Diese Daten sind zu bewerten, zu überneh-

men, zu erschliessen und der Forschung verfügbar
zu machen.

- Wie in der öffentlichen Verwaltung allgemein, so

werden auch in Archiven DV-Anlagen für die Be-

arbeitung archivfachlicher Aufgaben eingesetzt.

- Die maschinelle Datenverarbeitung wird - zuneh-
mend auch in den Geisteswissenschaften - für die
Bearbeitung wissenschaftlicher Aufgaben benutzt.
Die dabei entstehenden Daten sind zum Teil für
Archive ebenso von Interesse wie diejenigen Staat-
licher Herkunft. Die in den verschiedenen Wissen-
Schaftsbereichen benutzten Methoden der Informa-
tionserfassung und -Verarbeitung haben unmittel-
bare Rückwirkungen auf archivfachliche Entschei-
düngen, insbesondere für die Bewertung und die
Aufbewahrungsform von Daten.

Das Thema des folgenden Beitrags ist die Archivie-
rung maschinenlesbarer Daten aus der öffentlichen
Verwaltung. Auf die anderen Bereiche soll nur inso-
weit kurz eingegangen werden als sich Rückwirkun-
gen aus diesen Bereichen auf die zentrale Herausfor-
derung für heutige Archivare ergeben: wie reagiert
der Archivar auf die Entwicklung der modernen
Informationstechnologie in den Regierungs- und Ver-

waltungsstellen seines Zuständigkeitsbereichs.

2. Übersicht über die Anwendungen der maschinellen
Datenverarbeitung

Voraussetzung für die sachgerechte Bewertung und
Übernahme ist ein möglichst vollständiger Überblick
über die DV-AnWendungen bei den Provenienzstel-
len eines Archivs. Dabei bieten sich verschiedene

Möglichkeiten an.

- Für den Archivar optimal ist eine Verwaltungs-
bzw. Organisationsstruktur in den Regierungs- und
Verwaltungsstellen seines Zuständigkeitsbereichs,
in der die Datenverarbeitungskapazität zentralisiert
ist bei einem Rechenzentrum, zum Beispiel eines
Landes oder einer Stadt. Ein Überblick über die zu
bewertenden und für eine Übernahme in Frage
kommenden Dateien liegt - zumeist als maschinell
geführte - Bestands- oder Projektdatei dort vor.

- Schwieriger ist es bei dezentraler Organisation der
DV-Anwendungen. Hier bietet sich die Möglich-
keit einer Rundfrage mit Formschreiben an, mit
der ein erster Überblick über die für die Archivie-
rung möglicherweise in Frage kommenden Dateien

gewonnen werden kann.

- Für personenbezogene Dateien gibt es in der Bun-
desrepublik Deutschland eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur amtlichen Veröffentlichung von
Daten über alle DV-Anwendungen, die der Archi-
var ebenfalls zur ersten Orientierung heranziehen
kann.
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- In grösseren Verwaltungen gibt es vielfach eine
Stelle, die bei der Entscheidung über die Installa-
tion von DV-Anwendungen, bei der Beschaffung
oder Miete von DV-Anlagen mitwirkt.

3. Rechtsfragen zu der Archivierung maschinenles-
barer Daten

Die bisherige Rechtsgrundlage für die Arbeit von
Archivaren reicht für die Wahrnehmung der neuen
Aufgabe, nämlich die Archivierung maschinenies-
barer Daten, vielfach nicht aus. Zwei neue Aspekte
sind zu beachten:
Maschinenlesbare Daten der öffentlichen Verwaltung
sind zu einem grossen Teil personenbezogene Daten,
für deren Verarbeitung, Weitergabe an Dritte (das
heisst auch Archive) und Benutzung gesetzliche
Schutzregelungen geschaffen wurden (Datenschutz,
Persönlichkeitsschutz). Neben diesen allgemeinen
gibt es besondere Schutzbestimmungen fur einzelne
DV-Anwendungen und die dabei erfassten Daten und
ihre Verarbeitung unter Einschluss von Löschungs-
Vorschriften (zum Beispiel Volkszählungsdaten).
Wenn ein Archiv Daten dieser Art übernehmen will,
muss das Archiv entweder allgemein eine Kompe-
tenzzuschreibung für maschinenlesbare Daten in glei-
eher Rechtsqualität, das heisst als Archivgesetz,
haben, oder die Übernahme muss in besonderen

Regelungen für die einzelne DV-Anwendung als

zulässig festgeschrieben werden.

Allgemein unterscheidet sich die Übernahme maschi-
nenlesbarer Daten von der Übernahme traditionellen
Archivguts durch die Tatsache, dass sie Geld kostet

(auf jeden Fall das Archiv, in der Regel auch die ab-

gebende Stelle) und damit nicht nur die Altregistratur
der abgebenden Stelle entlastet. Die Abgabe von
maschinenlesbaren Daten muss deswegen vom Ar-
chiv durchgesetzt werden. Auch dafür ist die Frage,
wie die Rechtsposition des einzelnen Archivs aus-

sieht, von Bedeutung.
Die Zuständigkeit eines Archivs für maschinenies-
bare Daten wird in aller Regel in zwei Schritten fest-

gelegt: Durch die Bestimmung, dass das Archiv für
das «Schriftgut» bzw. die «Akten» (record oder die

«Unterlagen» der Regierungs- und Verwaltungsstel-
len seines Sprengeis zuständig ist, und in einem zwei-
ten Schritt, durch Definition des «Schriftgut»- bzw.
«Akten»- oder «Unterlagen»-Begriffs in einer Formu-
lierung, die maschinenlesbare Daten einschliesst.

fimpie/:
Retwc/s Dw/xwa/ /let der Vereinigten Staaten aus dem Jahr

1943, ergänzt 1945.

Gesetz wöer rft'e S/c/tmmg und Nutzung des /trc/i/vguts <sfes

ßunt/es fß^re/tGJ t/er Sunt/esrepuWA Peutse/i/unt/ vom
S. yunuör/955.'

1: Zuständigkeit des Bundesarchivs für alle «Unterlagen»
der Bundesregierung und Verwaltung;
§ 2 Absatz 8: Definition von «Unterlagen». Dies sind
«Akten,... sowie Träger von Daten-, Bild-,... und sonstigen
Aufzeichnungen».
Für das Bundesarchiv in Bern: Definition des Begriffes
«Akten» in der ffewuug èetrej/êtu/ t/i'c Aôgaèe von Sc/tri/t-
gut an t/as Suntfesarc/u'v (3. Auflage 1980, Seite 2).

Unter rechtlichen Aspekten besonders kritisch ist -
wie oben erwähnt - die Archivierung personenbezo-

gener Daten. Aus Gründen des Daten- und Person-
lichkeitsschutzes wird auch der Archivar der Forde-

rung zuzustimmen haben, dass bei Veröffentlichun-
gen der Rückschluss auf eine einzelne lebende Person

oder Familie nicht möglich sein darf, wenn es sich

nicht um eine Person der Zeitgeschichte handelt. Um
dies sicherzustellen, gibt es bei der Archivierung
maschinenlesbarer Daten folgende Optionen :

1. Beschränkung des Rechts des Archivs auf Über-
nähme personenbezogener Daten, die bereits ano-
nymisiert wurden; das heisst Anonymisierung
durch die abgebende Stelle.

2. Übernahme vollständiger personenbezogener Da-
teien in das Archiv. Anonymisierung der Datei vor
der Überlassung von Kopien an Benutzer.

3. Überlassung vollständiger Dateien mit allen Perso-
naldaten an Benutzer, die sich zu verpflichten
haben, bei jeder Veröffentlichung Persönlichkeits-
schutzrechte zu wahren.

Die Fösung 1. ist aus archivfachlicher Sicht akzepta-
bei, Fösung 2. wird die Regel sein, wobei Fösung 3. in

begründeten Ausnahmefällen zulässig sein sollte,
wenn ein bestimmtes Forschungsziel anders nicht er-
reichbar ist.

4. Entscheidung über die technische Form der Archi-
vierung

öcr Z)aZe«/rager
Eine kurze Analyse der gegenwärtig in der öffent-
liehen Verwaltung benutzten Datenträger ergibt
folgendes Bild:
Für die langfristige Aufbewahrung im Archiv und
für Benutzungen ungeeignet sind :

- Ausdruck auf Papier (auch nicht im OCR-Verfahren)

- Ausgabe aufMikrofilm
- Lochkarten

- Magnetkontokarten oder andere Spezialspeicherformen
für bestimmte DV-Anwendungen

- Magnetplatten
- Disketten

- Magnetbandkassetten

Offen ist die Möglichkeit der zukünftigen Verwen-
dung von optischen Speicherplatten (opfica/ c/Acvj für
die Archivierung maschinenlesbarer Daten. Die
gegenwärtig laufenden Versuche lassen hier meines
Wissens noch kein abschliessendes Urteil zu.
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Nach gegenwärtigem Stand der Technik und auf dem

Hintergrund langjähriger Erfahrungen in Archiven
mit grossen maschinenlesbaren Datenbeständen sind

Magnetbänder das für die Archivierung maschinen-
lesbarer Daten geeignetste Speichermedium.
Für die Archivierung von Dateien auf Magnetband
hat der Archivar bestimmte technische Daten zu ken-

nen, insbesondere:

- Byte - Feld

- Code - Datensatz

- Spur - Blockung
- Speicherdichte (bpi) - Label

Von besonderer Bedeutung ist dabei die technische
und inhaltliche Dokumentation, das heisst die for-
male und inhaltliche Beschreibung der Daten und der
Datei auf dem Magnetband, die vollständig sein muss
und bei der Übernahme eines Magnetbands auf das

Genaueste zu überprüfen ist.
Ein besonders schwieriges Problem wird sich für den

Archivar ergeben, wenn die sogenannte «papierlose
Registratur» (paperfess verwirklicht und in der
öffentlichen Verwaltung eingeführt werden wird. Als
Beispiel sei verwiesen auf das «Filenet»-System, das

von einer amerikanischen Firma entwickelt und von
Olivetti in Europa vertrieben wird. Eine optische
Bildplatte wird hier mit einem Datenbanksystem so

kombiniert, dass Papierakten in einer traditionellen
Registratur überhaupt nicht mehr entstehen. Der
hauptsächliche Anwendungsbereich werden sicher
massenhaft anfallende, gleichförmige Verwaltungs-
Vorgänge sein, vermutlich werden zumindest langfri-
stig auch historisch wichtige Daten in solchen Syste-

men gespeichert sein. Eine Lösung, wie ein Archivar
hier die Bewertung und Übernahme für die langfri-
stige Verfügbarkeit der Daten organisieren kann, sehe

ich zurZeit nicht.

5. Bewertung und Übernahme

Grundsätzlich sind für die Bewertung von maschi-
nenlesbaren Daten zunächst die traditionellen Bewer-
tungskriterien anzuwenden. Darüber hinaus gibt es

einige spezifische Aspekte, die bei der Bewertung die-
ser Daten zu beachten sind.
Die Daten sind maschinenlesbar, das heisst sie kön-
nen mit DV-Anlagen ausgewertet werden. Damit sind
sie unmittelbar für wissenschaftliche Fragestellungen,
insbesondere der quantifizierenden Analyse verfüg-
bar, bei deren Bearbeitung der Wissenschaftler be-
stimmte Programmpakete, zum Beispiel SPSS, benut-
zen kann und dabei auf die Maschinenlesbarkeit des

Quellenmaterials angewiesen ist.
Dateien entsprechen weitgehend massenhaft gleich-
förmigen Einzelfallaktenserien. Bei diesen benutzte
Methoden der repräsentativen Auswahl (Tawp/mg,)

sind zu modifizieren, da Magazinraumbedarf und
Zugriffsprobleme weitgehend gegenstandslos sind.

Dagegen sind Kosten der Übernahme und Erhaltung
maschinenlesbarer Datenbestände, bei denen der

Umfang einer Datei zweitrangig ist, zu beachten.
Ein sehr wichtiges Kriterium ergibt sich aus der tech-
nischen und inhaltlichen Überprüfung einer Datei:
Falls die Begleitdokumentation mit technischen und
inhaltlichen Angaben über das Magnetband und die
Datei nicht vollständig und nicht zutreffend ist,
erübrigt sich die Übernahme ins Archiv.
Zu übernehmen sind nur «Software-unabhängige»
Daten. Dies bedeutet, dass Daten eines Datenbank-
systems, das mit einem bestimmten Programmsystem
arbeitet, nicht ins Archiv zu übernehmen sind.
Besonders wichtig ist - wie bei traditionellem Archiv-
gut - die Aussagefähigkeit des Materials für die histo-
rische Forschung, aber auch für die Genealogie oder
andere Fragestellungen. DV-AnWendungen erfolgen
dabei oft als Verbund mit verschiedenen Anwen-
dungsebenen, bei denen für das Archiv gegebenenfalls
die aussagekräftigste auszusuchen ist.
Bei Volkszählungsdaten können zum Beispiel auf
lokaler oder regionaler Ebene Datensätze über ein-
zelne Personen und Familien mit einer Fülle interes-
santer Einzeldaten vorliegen, die überregional oder
auf Bundesebene nur noch in aggregierter Form zu-
sammengeführt und verarbeitet werden. Bei der Be-

wertung maschinenlesbarer Daten ist deswegen zu
berücksichtigen, dass Datenverarbeitung immer ein

Verarbeitungsprozess ist und dass nicht in jedem Fall
das Endprodukt dieses Prozesses, sondern vielmehr
auch Zwischenergebnisse, für das Archiv am geeig-
netsten für die Übernahme sein können. Insbesondere
bei Daten der Statistik wird ein Zentralarchiv immer
zu prüfen und gegebenenfalls mit regional oder lokal
zuständigen Archiven abzustimmen haben, auf wel-
eher Erfassungs- bzw. Verarbeitungsebene Daten zu
archivieren sind.
Ein wichtiges Bewertungsmerkmal ist die Frage der

Verknüpfbarkeit von Dateien. Eine für sich allein-
stehend wenig interessante Datei kann durch die tech-
nische Möglichkeit, über ein oder mehrere Felder mit
einer anderen Datei verknüpft zu werden, für die wis-
senschaftliche Forschung von Bedeutung werden, ins-
besondere wiederum bei personenbezogenen Daten,
falls dies rechtlich zulässig ist.

Kriterium für die Bewertung einer Datei kann auch
die vielfältige Zugriffsmöglichkeit sein: Da in der
Regel Auswertungen mit Fragen nach jedem Feld-
inhalt einer Datei möglich sind, beschränkt sich ihre
Benutzbarkeit nicht auf ein Merkmal (wie bei einer
traditionellen Kartei das Ordnungsmerkmal der Kar-
tenabfolge), verfügbar ist vielmehr die Gesamtheit
aller Daten auch für Fragestellungen, die sich durch
den Rückgriff auf verschiedene, nach den Regeln der
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Bool'schen Logik verknüpfte Feldinhalte beantwor-
ten lassen.

Nach meiner persönlichen Überzeugung kein sehr ins
Gewicht fallendes Bewertungskriterium ist die Frage,
ob und inwieweit eine Datei durch die abgebende
Stelle schon ausgewertet und die Auswertungen ver-
öffentlicht wurden.
Eine für den Archivar neue Frage ist die Bewertung
laufend aktualisierter Dateien, in die täglich neue
Datensätze eingespeist und andere herausgezogen
werden. Möglich ist, mit der Behörde die Kopierung
der Datei zu jeweils bestimmten Tagen zu verein-
baren und diese Kopie zu archivieren. Denkbar ist
auch die Kopierung der Datei an einem Punkt mit
anschliessender vollständiger Kopierung der Ände-
rungsdienste (Ergänzen und Ausschleusen). Der
Archivar wird hier schnell die Grenzen des finanziell
und organisatorisch Machbaren erreichen. Insbeson-
dere bei solchen Dateien, die primär Aufgaben des

täglichen Verwaltungsvollzugs dienen, stellt sich die

Frage der Archivwürdigkeit insgesamt mit ganzer
Schärfe.

Der Archivar wird sich hier auch durch die Auswer-
tungsvielfalt und den einfachen Zugriff auf maschi-
nenlesbare Informationen nicht verführen lassen dür-
fen, langfristig erhebliche Kosten für eine umfangrei-
che Datei zu akzeptieren, deren Wert für die For-
schung nicht zweifelsfrei feststeht.

Nach einer positiven Entscheidung über die Archiv-
Würdigkeit ist die Datei auf Magnetband in das Ar-
chiv zu übernehmen. Dies kann - vor allem in einer
Übergangsphase - so aussehen, dass die Bänder im
Rechenzentrum bleiben, das Archiv also Magazin-
räum im Rechenzentrum eingeräumt bekommt. Ent-
scheidend ist dabei die Beachtung der ausschliesslich
archivfachlichen Kompetenz der Bewertung. Eine
Übernahme wird jedoch in der Regel die Magazinie-
rung eines aus dem Rechenzentrum stammenden
Magnetbands in den Räumen des Archivs bedeuten.
Hier stellt sich unmittelbar die Kostenfrage: Mate-
rialkosten des bzw. der Magnetbänder, Kosten der
Rechenzeit für die Kopierung und spätere Konservie-
rungsmassnahmen. Für die technische Abwicklung
der Übernahme (in beiden Verfahrensweisen) ist die

Benutzung eines Formblattes unabweisbar, mit dem
bestimmte Daten über die zu übernehmende Datei
erfasst werden müssen.

6. Konservierung

Bei Magnetbändern und Magnetbanddateien verbin-
det sich das Problem der Konservierung mit dem der

langfristigen Benutzbarkeit, das heisst Lesbarkeit in

Abhängigkeit von der technischen Entwicklung.

Für das Magnetband sind zunächst eine Reihe von
Regelungen zu beachten und Massnahmen zu treffen,
die hier nicht im einzelnen dargestellt werden kön-
nen. Es gibt dazu eine detaillierte Zusammenstellung
des Ausschusses für Datenverarbeitung des inter-
nationalen Archivrates,' die noch nicht überholt ist.

Ich möchte mich deswegen auf einige Hinweise
beschränken.
Besonders wichtig ist die Vollklimatisierung der
Magazine für Magnetbänder, regelmässiges Kopieren
der Bänder, zumindest Umrollen, wobei beim Kopie-
ren technische Entwicklungen, zum Beispiel Ände-

rungen der Aufzeichnungsdichte etwa von 1600 auf
6250 bpi zu berücksichtigen sind. Allgemein kann
festgehalten werden, dass Daten auf Magnetbändern
durch Kopierung (falls nicht unlesbar) in ihrer Ur-
Sprungsqualität wieder hergestellt werden können
(kein Schärfeverlust wie bei Filmen), und dass sie bei

kurzfristigen Belastungen als relativ unempfindliche
Datenträger anzusehen sind. Nach schwedischen Er-
fahrungen ist für die Langzeitlagerung die Fabrika-
tionsqualität des Bandmaterials neben den Erhal-
tungsmassnahmen wie sachgerechte Lagerung, regel-
mässige Kontrolle, Umspulen und Umkopieren be-

sonders wichtig.
Für ein Archiv stellt sich die Frage, wie diese Mass-
nahmen am besten durchzuführen sind; mit einer
eigenen DV-Anlage, die auch und primär für archi-
vische DV-Anwendungen zu nutzen ist, oder in
Zusammenarbeit mit einem Rechenzentrum. In der
Regel werden in absehbarer Zeit nur sehr grosse
Archivverwaltungen eigene DV-Anlagen in dererfor-
derlichen Ausstattung, das heisst zumindest zwei

Magnetbandeinheiten und die notwendige Platten-
kapazität, haben. Die meisten Archive werden auf die
Zusammenarbeit mit einem Rechenzentrum ange-
wiesen sein, das dann auch die von Benutzern
gewünschten Magnetbandkopien oder Ausdrucke
herstellen kann.

7. Benutzung

Voraussetzung der Benutzung ist zunächst die Er-
Schliessung, die bei maschinenlesbaren Dateien kor-
respondiert mit der technischen und inhaltlichen
Dokumentation der Datei, die schon bei der Über-
nähme in das Archiv verfügbar sein und von den

Archivaren genau kontrolliert werden muss.
Die technische Form der Benutzung orientiert sich an
den vielfältigen Möglichkeiten einer Magnetband-
datei und den technischen Möglichkeiten eines

Archivs oder des kooperierenden Rechenzentrums.

' RICKS, Carla S„ CAHOON, L.R. Magneüc mcV/a, arr/üva/
reeommettüta/ons. Koblenz, 1986.
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Möglichkeiten sind - nach dem Muster eines Benut-
zerbestellscheins der National Archives in Washing-
ton:

- Ausgabe einer Datei auf Lochkarten

- Kopie von Magnetband auf Magnetband

- Papierausdruck

- Kopie eines Teils der Datei auf Magnetband

- Ausdruck eines Teils der Datei auf Papier
Andere Möglichkeiten sind:

- Gezielte Recherchen in einer Datei im Bildschirm nach
einzelnen Sachverhalten oder einer einzelnen Person

- Ausgabe aufMikrofilm
- Ausgabe auf Magnetband in einer bestimmten, für die

Benutzung eines fertigen Programmpakets schon auf-
bereiteten Form, zum Beispiel für die Benutzung von
SPSS.

Benutzungsrechtlich ist die Überlassung personen-
bezogener Daten besonders genau zu prüfen. Auf die
verschiedenen Möglichkeiten der Anonymisierung
wurde bereits verwiesen. Für den Archivar und den
wissenschaftlichen Benutzer stellt sich das Problem,
dass für quantifizierende Auswertungen oft möglichst
aktuelle Daten benötigt werden, die weit vor Ablauf
der für Personenunterlagen geltenden Fristen verfüg-
bar gemacht werden sollen. Hier rechtlich zulässige

Arbeitsmöglichkeiten der Forschung zu eröffnen,
ohne dass die Persönlichkeitsschutzrechte Betroffener
verletzt werden und lange Sperrfristen beachtet wer-
den müssen, ist eine besondere Herausforderung für
Archivare (in Zusammenarbeit mit Fachleuten des

Rechenzentrums).
Die Frage der rechtlichen Qualität der maschinenies-
baren Aufzeichnungen ist nach meiner Einschätzung
für die Übernahme und Auskunfterteilung nicht von
Bedeutung. Daten aus DV-Anwendungen der öffent-
liehen Verwaltung werden in der Bundesrepublik
Deutschland als Beweismittel vor Gericht akzeptiert,
wobei bei der Archivierung die Vollständigkeit der

Dokumentation, das heisst der lückenlose Nachweis
der Verfahrensschritte Datenerhebung, Datenverar-
beitung, Übernahme ins Archiv, von Bedeutung sein

kann.
Für die Daten aus der öffentlichen Verwaltung selbst

gibt es keine Probleme mit dem Urheberrecht. Dies

gilt nicht für Programme, an denen es Rechte im
Sinne des Urheberrechts geben kann, die beachtet
werden müssen. Diese Frage stellt sich jedoch nicht,
wenn das Archiv die Empfehlung befolgt, nur soft-

ware-unabhängige Dateien zu übernehmen.

8. Archivierung von Dateien nicht-öffentlicher
Herkunft

Die seit langem benutzte Methode der quantifizie-
renden Analyse von Daten in der Geschichtsfor-
schung, der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, der

Wahlforschung oder der Demoskopie - um nur Bei-

spiele zu nennen - hat durch die Auswertungsmög-
lichkeiten von DV-Anlagen einen grossen Auf-
schwung genommen. Die bei diesen Forschungen ent-
stehenden Dateien sind für die weitere Forschung, für
die Reproduzierbarkeit der veröffentlichten Ergeb-
nisse ebenso wie für Sekundärauswertungen, von
grossem Interesse. Archive sollten diese Dateien über-
nehmen und sichern, wenn sich die Arbeiten auf
ihren Sprengel beziehen. Dies gilt insbesondere für
Dateien, die durch Auswertungen eigener Bestände
durch Benutzer entstanden sind.
Ein weiteres wichtiges Feld der wissenschaftlichen
Forschung benutzt Daten aus Umfragen, die für
bestimmte Fragestellungen eine wichtige Quelle sind.
Die Umfragedaten des Allensbacher Instituts für
Demoskopie sollen nach einer bereits abgeschlos-
senen vertraglichen Vereinbarung in das deutsche
Bundesarchiv übernommen werden. Entsprechende
Daten anderer Institute werden bereits seit Jahren

vom Zentralarchiv für empirische Sozialforschung in
Köln übernommen.

9. Folgerungen aus der neuen Technologie für
Archivare

Mit abgestufter Intensität hat sich im Lauf der letzten
beiden Jahrzehnte die Arbeit in der öffentlichen Ver-
waltung und - bisher erst teilweise - in Archiven
durch die moderne Informationstechnologie geän-
dert. Ohne ins Spekulative abzugleiten, ist folgendes
sicher festzuhalten:
1. Durch den Einsatz von DV-Anlagen hat sich die

Informationsverarbeitung in der öffentlichen Ver-

waltung qualitativ und quantitativ geändert. Der
Archivar wird jetzt oder in absehbarer Zeit darauf
reagieren müssen. Auch bei sehr strenger Anwen-
dung von Bewertungskriterien können maschinen-
lesbare Daten nicht pauschal als uninteressant
etikettiert und dadurch den Archiven ferngehalten
werden. Maschinenlesbare Daten sind deswegen -
wie vor einigen Jahren Mikrofilme, Spiel- oder
Dokumentarfilme - eine neue Art von Archivgut,
für die die traditionellen Arbeitsschritte eines
Archivars (Erfassen, Bewerten, Übernehmen,
Erschliessen, Erhalten und Benutzen) mit teilweise
neuen Verfahren neu erprobt und angewandt wer-
den müssen.

2. In der Geschichtswissenschaft und in anderen For-
schungsbereichen haben sich neue Forschungsrich-
tungen und neue Hilfswissenschaften entwickelt,
mit denen sich der Archivar und Historiker ebenso

beschäftigen muss wie mit traditionellen For-
schungsmethoden und Hilfswissenschaften, etwa
der Siegelkunde oder der Formenkunde neuzeit-
liehen Schriftguts.
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Nimmt man beide Herausforderungen als Archivar
ernst, ergeben sich Folgerungen in sehr vielen
Arbeitsbereichen eines Archivs. Der Archivar wird
zunächst noch mehr als bisher mit der Verwaltung,
insbesondere mit Rechenzentren, zusammenarbei-
ten müssen. Er wird, wenn er sich nicht auf die
Unterstützung durch andere Stellen verlässt, für
das Archiv Investitionen planen und durchsetzen
müssen, die den bisherigen Rahmen sprengen. Dies

gilt für Bauinvestitionen ebenso wie für die Aus-
stattung mit DV-Systemen; es gilt langfristig eben-

so für Personal fragen und - um noch ein ganz
anderes Beispiel zu nennen - für Sicherheits-
problème.

Ganz besonders wichtig scheinen mir aber die Folge-

rungen für die Aus- und Fortbildung der Archivare zu
sein; sie werden das Berufsbild des Archivars insge-

samt verändern. Die Verpflichtung eines Archivars,
sich in zunehmendem Masse um technische Arbeits-
bereiche kümmern zu müssen, scheint sich noch zu
verstärken. Neben den zunehmend wichtiger werden-
den technischen Fächern der Restaurierung und
Reprographie ist es nun noch die Informationstech-
nologie, die zu den «klassischen» Ausbildungs- und
Arbeitsfeldern eines Archivars hinzukommt. Diese

Entwicklung kann man bedauern, man kann sich ihr
auch - abhängig von dem Archiv, in dem man arbeitet

- befristet noch entziehen. Ich fürchte aber, dass sie

uns alle einholen wird, wobei der Ablauf der Entwick-
lung mit seinen Folgerungen für Archive heute ganz
sicher noch nicht endgültig abzusehen und einzu-
schätzen ist.

Schriftgut und Denkzeug

Aacft emem rérg/e/cft c/or rec/ö gegewäiz/ic/ien /Irftei; von 7n/ör-
mta/to- ;m<7 zlrcfa'var mwsert A//eeft fcje tferftefta/ta gegen-
öfter der Kerwendnng von Afagne/ftändern a/s ßa/en/röger/îïr die

/Ireftivierang und p/ddieriJur eine enge Zifsam/nenorftei? zwiscften
/Ircftiven i/nd Reeftenzeniren; er ver/angi jcft/fess/ic/i die Sc/taJTimg
eines iniernaiiona/ standardisierten Lcmgzei7mer/i;im.s dar e/'e

Spe/c/immg WeA/rom-softer Oa/en.

Après une comparaison des méthodes de travail respectives de l'in-
formaticien et de l'archiviste, A. Heeb exprime quelques réticences
au sujet du choix de la bande magnétique comme support d'archi-
vage, il plaide pour une collaboration étroite entre archives et
centres de calcul, et appelle de ses voeux la création d'un support
d'archivage répondant à des normes standardisées internationales.

Z)opo over oon/rontaio i nreiodi di /ovoro do//o specio/ista in m/or-
ntaiica e de//'arc/iivista, /t. //eeft esprime rdeuni dnftfti s«//«
va/idi/d de//a sce/ta de/ nasiro wagneiico gita/e mezzo r/'air/i/vm-
zione. Rrtwegi;? poi raccomandando «na piti sire/ta co//aftorazione
ira «reftivi e ceniri di e/aftorazione daii /C£P), e anspica /ado-
zione di support;' d'areftiviazione cfte sappiano rispondere a//e

norme iniernaziona/i s/andardizzaie.

Im Reiche der informationsbearbeitenden Wesen

lassen sich kaum zwei so gegensätzliche Arten finden
wie diejenige der Archivare und der Informatiker.
Während die einen ihre Hauptaufgabe darin sehen,
kulturelles Schriftgut über Jahrhunderte zu konser-

vieren, erzeugen und bearbeiten die anderen mit
ihren rasch sich wandelnden Apparaten codierte
Informationen im Takte von Millionstelssekunden.
Wesentliche Merkmale der unterschiedlichen Infor-
mationsbearbeitung sind in der Tabelle 1, Seite 76,

dargestellt.
Daraus geht hervor, dass sich die wesentlichen
Charakteristiken der Informationsspeicherung in
zeitlicher Hinsicht um viele Grössenordnungen
unterscheiden.
Auch die Informationsmenge (Tab. 2) lässt sich qua-
litativ zwischen Archiv und Rechenzentrum verglei-
chen, wenn man sich auf den Begriff der elementaren
Informationseinheiten oder Bits und Bytes be-

schränkt.

Zu diesen nüchternen Tabellen einige Bemerkungen:

Warnung 1 : vor Magnetbändern

Die Rechenzentren konzentrieren ihre Informations-
speicherung zunehmend auf schnelle, nicht mehr
ausladbare magnetische Direktzugriffsspeicher, um
Informationen in Sekundenschnelle an die Arbeits-
plätze bringen zu können.
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Informationsspeicherung (7aè. 77

drcTu'v Fer/w/mw /«/oTOM/ik

Bedeutungsträger individuelles
Kulturdokument

Sammlung
codierter Zeichen

individuelle
Lebensdauer Jahrhunderte 1 : 1000 Monate/Jahre

Gebrauchsdauer Medien
und
Schreib-/Lesetechnik Jahrhundert(e) 1 : 50 Jahre

Nachfuhrung nie jederzeit/
sekündlich

Zugriffs-
häufigkeit Jahrhundert(e) 1 : 1000 Tage/Wochen

Zugriffszeit Stunden 1 : 1000 Sekunden

Informationsmengen f 2J

/lrc/n'v/Biè/fo/Ae/c /n/orman'A:

1 Bit ja/nein, on/off (binäres digit)

1 Zeichen 1 Byte (10') Kunstwort für 8 Bits

1 Seite (zu 50 Zeilen zu 40 Zeichen) 2KB (103) 2 Kilo-Bytes

1 Buch/Ordner (zu 500 Seiten) 1MB (10®) I Megabyte 1 Million Bytes

20-50 Bücher/Ordner 20-50MB (10') Hauptspeicher Grossrechner
(Zugriff in nanosec Milliardstel-Sekunden)

200-500 Bücher/Ordner 200-500MB (10^) Kapazität Magnetband und/oder Massenspeicher-
einheit Grossrechner
(Zugriff in Millisekunden
Tausendstel-Sekunden)

20000-50000 Bücher/Ordner 20-50GB (10'") Totalkapazität
Direktzugriffsspeicher
Rechenzentrum

1 -2 Laufkilometer 50 Gigabytes
50 Milliarden Zeichen

8 Laufkilometer (20 Ordner/Laufmeter) 160GB (10") Staatsarchiv BS

2,5 Millionen Werke
(30/Laufmeter) 83 km 2500GB (10») Universitätsbibliothek Basel

(oder 2,5 TB Terabytes)

Bibliothek: I Laufmeter 30 physische Einheiten/Werke
Archiv : 1 Laufmeter 20 Ordner
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Die Verwendung von Magnetbändern ist bereits im
Rückgang. Magnetbandstationen und Bänder dürften
bald auf die rote Liste der vom Aussterben bedrohten
Arten gelangen. Sie sind wegen der manuellen Bedie-

nung und der für Echtzeitverarbeitung ungeeigneten
Zugriffszeiten noch für externe Sicherheitskopien
und Massentransporte von Daten im Einsatz, dürften
dort aber durch optische Speicher und Telekom-
munikation in den 90er Jahren abgelöst werden.
Die Bänder sind zwar über 10 Jahre lesbar, die

jeweils gängige Codierung und Mediennutzung hat
aber bisher etwa alle 5 Jahre inkompatible Sprünge
gemacht, die jeweils ein aufwendiges Umspulen auf
neue Technik erfordert.
Ein Originalband der zweiten Computergeneration
(Ende 1960) dürfte bald nicht mehr lesbar sein, und
zwar nicht primär wegen der Zerstörung der Magne-
tisierung, sondern weil es keine Computerarchäolo-
gen und Computermuseen mit operationeilen Anla-
gen aus dieser Zeit mehr gibt.

Warnung 2 : vor EDV-Details

Das gleiche wie für Mediencodierung gilt für die

Speicherung sogenannter hilfreicher Begleitinforma-
tion zu den Daten (interne Datenbeschreibungen,
Datenbankstrukturen, Programme).
Bei der heutigen Evolutionsgeschwindigkeit ist die

Lebensdauer aller EDV-internen Informationen
absehbar. Langfrist-Daten sollen möglichst aus-
schliesslich aus selbsterklärenden (menschenles-
baren) Informationen (Buchstaben, Inhalt von For-
mularen) bestehen.

Warnung 3 : vor Verpflichtung der Rechenzentren zur
laufenden Konversion grosser Archivdatenmengen

Trotz allen guten Willens oder einer Verpflichtung
auf dem Verordnungswege ist eine Abmachung mit
Partner-Rechenzentren zur laufenden Pflege grosser
Magnetbestände unzuverlässig.
Der wirtschaftliche Zwang wird früher oder später
das Überspielen einer stark ansteigenden Zahl von
Datenträgern sehr fragwürdig machen.
Die Rechenzentren können den Archiven jedoch in
vielerlei Beziehung Hilfe stellen. Alle Text- und
Karteiarbeiten sind heute zu klassischen Informatik-
aufgaben geworden.

Rezept 1 : Intelligenz am Archiv-Arbeitsplatz

An jedem Archiv-Arbeitsplatz fallen Arbeiten an,
die seit langem bequem und mindestens auch heute

wirtschaftlich mit Informatikmitteln gelöst werden.

Ein schrittweises Einführen einzelner intelligenter
Arbeitsplatzstationen (PC) ist dabei der sofortigen
Beglückung aller Arbeitsplätze mit einem Total-
Bürokommunikationssystem vorzuziehen (minimal
ein PC vor 1990).
Einzelne PCs sind besser zu verstehen und können

vielseitiger eingesetzt werden dank riesiger Software-

pakete. Ein späterer Zusammenschluss ist möglich.
Bei der PC-Auswahl sind die Normen des Kantons
(wegen Preisen, Unterstützung, Anschluss) zu beach-

ten.

Rezept 2 : Anschluss Rechenzentrum

Vermutlich bietet jedes Partner-Rechenzentrum (1

Terminal vor 1990) über Terminals Dienste an, die

für die Administration des Archivs interessant sind.

Es ist wichtig, dass das Archiv Gelegenheit hat, die

neuen Betriebsformen der Verwaltung mit Eigen-

nutzung kennenzulernen (zum Beispiel Einblick
Buchhaltung, Personen-Datenbank).
Möglicherweise stehen im RZ auch Dokumenta-
tionssysteme und Erschliessungssoftware zur Ver-

fügung, die auf PCs noch nicht vorhanden sind. Eine
Kombination terminalfähiger PCs ist dabei auch

denkbar.

Rezept 3: Aktive Zusammenarbeit mit Datenschutz-

organen

Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig und zwar
bereits in der Phase der Gesetzesvorbereitung. An-
dernfalls ist nicht auszuschliessen, dass normale

Archivtätigkeit plötzlich illegal wird. Datenschutz
umfasst zunehmend alle Daten.
Es gilt auch die zunehmende, mit dem Persönlich-
keitsschutz verbundene Löschung von Daten auch

auf Papier nicht zu einem Bildersturm werden zu
lassen.

Diese schwierige Interessenabwägung zwischen der

Gnade des Vergessens und dem kulturellen Erbe

muss mindestens in Reglementen präzisiert werden.
Dazu sind Erfahrungen auf beiden Seiten zur Opera-
Pönalisierung des Begriffs «archivwürdig» (Archiv
und RZ) notwendig.

Rezept 4 : Vorverlegen der Archiventscheide

Die neuen Technologien erzwingen ein Vorverlegen
der Entscheide, ob und wieviel archiviert werden

muss.
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Die Gefahr, dass Daten im Zeitpunkt der vorge-
schriebenen Ablieferung gar nicht mehr vorhanden
sind, wächst. Deshalb müssen die Triage-Entscheide
heutzutage praktisch auf den Entstehungszeitpunkt
neuer Dateien verlegt werden.
Konkret bedeutet das auch, dass neben neuentste-
henden Daten auch der gesamte noch nicht archi-
vierte Bestand an Daten in dieser Hinsicht zu sichten
ist.
Als Hilfsmittel dabei bieten sich die meist im Zu-
sammenhang mit Datenschutzregelungen entstehen-
den Register von Datensammlungen an.

Rezept 5 : Ausstieg aus magnetischer Archivierung

Die Archivierung auf magnetischen Trägern ist lang-
fristig nicht gesichert.
Als Übergangslösung empfiehlt sich deshalb ein
Ausdruck der Daten vor Löschung aus dem Direkt-
zugriff auf EDV-Papier oder Mikrofichen (nicht
Film). Diese beiden Medien werden genügend zu-
kunftssicher beherrscht.

das Bessere innert wenigen Jahren das Gute ver-
drängt und Hardware inkl. Datenträger innert 5 Jah-

ren abgeschrieben sind.
Es ist deshalb äusserst wichtig, den Herstellern von
Medien klarzumachen, dass ein wirtschaftlich poten-
ter und grosser Markt für Digitale (und bildliche)
Langzeitarchivmedien besteht.
Der heutige Zeitpunkt, wo optische Speicher gerade
in den Bürobereich vorstossen, ist vielleicht ein
einmaliges Fenster an Gelegenheiten.
Mit Priorität müssen die Archivare und möglichst
viele Bundesgenossen auf nationaler und internatio-
naler Ebene die Schaffung eines stabilen Langzeit-
archivierungsmediums durchsetzen. Dabei sind vor
allem auch die Normierungsgremien ISO, ECMA,
ANSI zu bearbeiten.

Rezept 6 : Einsammeln nicht mehr benötigter Jahres-
mikrofilme

Dieser Ausdruck kann bei guter Planung ohne zusätz-
liehen Aufwand für das RZ und die abliefernde Amts-
stelle erfolgen. Im Idealfall besteht die Langfristsiche-
rung der Daten fürs Archiv in der Übernahme von
ausgedruckten Gesamtlisten oder Fichen, die zur
Auskunftssicherung und Journalisierung in der
Dienststelle sowieso anfallen, also zum Beispiel in
Form der Ablieferung der Mikrofichen der Einwoh-
nerkontrolle, die diese nicht mehr benötigt (zum Bei-

spiel Gesamtbestand alle 5 oder 10 Jahre, mit Jahres-

nachträgen).
Der kurzfristige Verlust der Möglichkeit zur EDV-
Bearbeitung dieser Daten für Forschungs- oder Such-

erleichterung ist dabei in Kauf zu nehmen.

Längerfristig ist ein Wiedereinstieg in EDV denkbar,
da die Scannertechnik rasante Fortschritte macht.

Rezept 7 : Schaffen eines Marktes für international
normiertes Archivmedium

Der Glücksfall der Mikrofilmtechnik, wo sich tech-
nologische Produkte und der Markt für Archivierung
einfach gefunden haben, wiederholt sich nicht von
alleine.
Die treibenden Faktoren bei magnetischen und auch

optischen Speichern sind auf einen sehr innovations-
freudigen EDV- und Bürobereich ausgerichtet, wo

Erfahrungen des Bundesarchivs bei der
Archivierung und Benutzung elektronischer
Datenträger

//wgo Cac/zz//'
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Les Archives fédérales procèdent actuellement à l'introduction
d'un système d'archivage et de consultation des données person-
nelles sur support informatique /PPPSP/S7. Pour les données de

type personnel /t/zWTiMP/, une solution est en cours d'élabora-
tion. Quant aux registratures entièrement automatisées, c'est-à-
dire les archives provenant de «bureaux sans papier», aucune solu-
tion n'est encore en vue.
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gzzaZa. Per zp/anzo azz/ene a//e regzVzrazz'oni znzeraznenZe az/Zo-

znaZz'zzaZe, o.siz'a g/z arc/zz'vz dez cosz'ddeZZz zaz//z'cz .renzzz carza», non è

per conZ/'o z'n vz'.vZa nexxzzna 5o/zzzz'one.
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Der nachfolgende Beitrag informiert zusammenfas-
send über die bisherigen Bestrebungen des Bundes-
archivs (BAR) in Bezug auf die Archivierung und
Benutzung von elektronischen Datenträgern, und
anschliessend werden der gegenwärtige Stand und die
Aussichten für die Zukunft summarisch erläutert.

1. Ein Rückblick

Im Jahre 1972 wird das BAR erstmals mit dem neuen
Medium konfrontiert: Ein Rechenzentrum des Bun-
des benutzt die Magazine des BAR als Aussenlager
für die Magnetband-Sicherheitskopien seines Daten-
bestandes. Das BAR ist über Inhalt und Normen der
abgelieferten Datenträger nicht informiert. Die
Magnetbänder werden vom Rechenzentrum der
Amtsstelle selbst verwaltet.
Bei der Revision von 1980 der JEmiz«g èetrc/fenz/
r/z'c A/zgzzZze von Ac/zn/ZgizZ on r/os Zt/lß wird die
Abgabepflicht der Bundesverwaltung auch für elek-
tronische Datenträger ausdrücklich und schriftlich
festgelegt. Wie bei den konventionellen Akten be-
steht die Abgabepflicht für elektronische Datenträger
dann, wenn sie von der Amtsstelle nicht mehr
dauernd benötigt werden und historisch wertvoll
sind. Die Weisung selbst enthält nur Rahmenvor-
Schriften, die Details sind in einer besonderen Wei-

sung des BAR und des Bundesamtes für Organisation
(BFO) zu regeln (Ziffer 223.3).
Die gemeinsame ITbAiz«# dos /Mi? w«t/ r/es ÄFO
vom 2.5./9S4 û'èe/- <7ze Hzr/?/v/crwog vo« o/o/cZrozzzsc/z

trev/zozc/zcrZcM DrzZz?« r/<?r //zzoc/esvonvo/Zzzog z'/rz Ä-1R
sieht eine enge Zusammenarbeit mit dem Elektroni-
sehen Rechenzentrum der Bundesverwaltung vor.
Die Benutzung von archivierten EDV-Datenbestän-
den durch Drittpersonen erfolgt in der Regel durch
die Ausleihe von Kopien der Archivbänder und die
Bearbeitung dieser Magnetbänder im Rechenzen-
trum der abgebenden Amtsstelle oder des Ausleihers
(Ziffer 6.2)
Das £Z)//E4/?-Ko/2Zcpt von 1985 (Elektronische
Datenverarbeitung im BAR) sieht vor, dass alle
«Datensammlungen» des BAR, auch solche auf
EDV-Datenträgern, sichergestellt, in die Bestände-

organisation eingegliedert und dem Benutzer zugäng-
lieh gemacht werden müssen. Recherchen in diesen

Datenbeständen durch das BAR selbst müssen

gewährleistet sein.

Als Folge des £D//E4/?-Ko/zze/?to erlässt das BAR
die archivinternen i?zc/z//z«z'e« vom 27.579S7 /zz> c/zo

EV/avsizzzg, 5ew'or/zmg zz«<7 Azr/zz'vz'mz«g vo« £.77 F-
£>aZe«Z?eVflWe« z/er Z?w«z/esver«zmm/rzwg z'm £MR.

Die konventionelle EDV hat in der Bundes-

Verwaltung in den letzten Jahren eine sehr
starke Verbreitung erfahren, jedoch vorwie-
gend in den Bereichen relativ unproblema-
tischer serieller Massendaten und wenig
archivrelevanter administrativer Routine-
funktionen. Mit der zunehmenden Verbrei-

tung von EDV-Systemen der 4. und 5.Ge-
neration sowie der integrierten Büroauto-
mation wird ein immer grösserer Teil des

archivwürdigen Schriftguts, auch komple-
xer Sachakten, erfasst

Das BAR hat bisher Lösungsmodelle für die

Archivierung elektronisch gespeicherter
Daten aus konventioneller EDV erarbeitet
und ist daran, sich der noch viel grösseren
Herausforderung zu stellen, welche die inte-
grierte Informationsverarbeitung im Rah-

men der Büroautomation bildet.
C/z. Gra/

2. Die Ausgangslage

Gegenwärtig existieren in der Bundesverwaltung
mehrere hundert verschieden grosse und verschieden
wichtige EDV-Applikationen. Wenn wir auch kei-
nen Rückgang der Abgaben von konventionellem
Schriftgut spüren, so steht doch ausser Zweifel, dass

in zahlreichen dieser Applikationen archivwürdiges
Datenmaterial bearbeitet wird, das abgabepflichtig
ist. Das BAR hatte gar keine andere Wahl, als die

Abgabe, Sicherstellung und Bewertung von elektro-
nisch gespeicherten Daten zu studieren und zu orga-
nisieren.
In den grösseren und wichtigeren Anwendungen sind
die Daten in Datenbanken organisiert und grund-
sätzlich optimal auf die eingesetzte Hard- und Soft-

ware abgestimmt - mit anderen Worten: nicht por-
tabel auf ein anderes Hard- und Softwaresystem. Das

BAR stand für das weitere Vorgehen vor zwei Mög-
lichkeiten:

- Die archivwürdigen Daten werden in der ange-
stammten Hard- und Software-Umgebung belassen

oder mit der Software auf einem identischen
«Archivsystem» gespeichert. Sie sind auf solchen
Systemen langfristig zu sichern und der histori-
sehen Forschung zugänglich zu machen.

- Das BAR definiert ein «Transferformat». Aus der

Applikation werden durch spezielle, zu erstellende
Programme die archivwürdigen Daten mittels eines
solchen Transferformats auf eine EDV-Anlage des
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BAR überspielt, die die langfristige Sicherstellung
und den Zugriff mit eigener, allgemeiner Software

gewährleistet.
Vor allem wegen der zahlreichen völlig heterogenen
Applikationen und der verschiedenen grossen
Datenbanksysteme in der Bundesverwaltung, aber
auch aus grundsätzlichen archivpolitischen und öko-
nomischen Gründen fiel die erste Möglichkeit ausser
Betracht. Das BAR konzentrierte sich auf die zweite
Variante, die zwar schwierig zu realisieren ist und für
jeden Einzelfall zeitraubende Abklärungen benötigt,
die aber allein den Archivzweck zu erfüllen vermag.
Durch die Realisierung des £X>/R/lR-Ro«ze/üe.s in
den Jahren 1985-1988 stellte das BAR die notwendi-

gen technischen Grundlagen für die Datenüber-
nähme und -Verarbeitung bereit. Sie bestehen aus
einem Netz von Bildschirmen und Personal Compu-
tern sowie einem BAR-zentralen UNIX-Computer,
der seinerseits mit dem Host des Rechenzentrums
der Bundesverwaltung verbunden ist. Leistungs-
fähige Softwarewerkzeuge auf Basis einer relationa-
len Datenbank auf der UNIX-Seite sowie ein starkes

Information-Retrieval-System auf der Host-Seite ste-

hen für die Lösung der Software-Bedürfnisse zur Ver-
Fügung.

3. Die Strukturtypen

Das BAR unterscheidet in seinem Archivierungs-
und Benutzungssystem drei Strukturtypen von
maschinenlesbaren Daten :

- Erster Typ: Personennamen-Serien (PERSE1S)
-Zweiter Typ: Unpersönliche maschinenlesbare Daten

(UMABAR)
- Dritter Typ: Dokumente aus Büroautomations-Systemen.

Das BAR differenziert dabei einerseits die EDV-
Anwendungen, die bestimmte und begrenzte Berei-
che der Verwaltungstätigkeit abdecken (Typen 1 und
2), und anderseits die automatisierten Schriftgutver-
waltungen, die Bestandteil der Büroautomation bil-
den und die Registraturen insgesamt berühren. Beim
letzten Typ geht es im Extremfall um die sogenann-
ten «papierlosen» Büros.
Der erste Strukturtyp (Personennamen-Serien) kann
als Ersatz für Schriftgut auftreten, das bisher in
Listen- oder Karteiform geführt wurde. Bei Parallel-
akten wird dieser Typ immer häufiger als Registra-
turfindmittel eingesetzt. Für diesen Strukturtyp
besitzt das BAR eine Lösung, die sich bereits in der

Produktionsphase befindet, das RRRRRLS-Sys/em.
Für den zweiten Strukturtyp (unpersönliche Daten),
welcher in unzähligen Variationen vorkommt, ist
eine differenzierte und vermutlich auch primitivere
Archivierungs- und Benutzungsmethode als bei

PCRSR/V vorgesehen. Dieser Typ bildet Bestandteil

eines Projektes, das im Jahre 1989 bis zur Konzept-
reife entwickelt wird.
Der dritte Strukturtyp, die automatisierte Schriftgut-
Verwaltung (Document Management), beeinflusst die
Zukunft der Archive bis in die Wurzeln. Dieser dritte
Typ wird im BAR als Teilbereich des neuen Projek-
tes RZ)/5/IR90 erarbeitet werden. Zudem wird der

gesamte Bereich «Büroautomation in der Bundesver-

waltung» gegenwärtig von einer interdepartementa-
len Projektgruppe untersucht (siehe Kästchen).

Die Projektorganisation Ri/roaw/omrR/on /«
r/er ßimr/esvervra/nmg hat den Auftrag, im
Rahmen eines Informatik-Leitbildes der
Bundesverwaltung Organisationsstrukturen,
Standards, Beschaftungspolitik, Wirtschaft-
lichkeitskriterien sowie Personal- und
Finanzbedarf zu definieren. Sie hat bisher
eine Reihe von Rahmenbedingungen für die

Einführung der Büroautomation festgelegt
und zahlreiche Aufträge an Subkommissio-
nen delegiert.
Ein Ausschuss ist damit beauftragt worden,
einen Ist- und einen Sollzustand der Reg/-
Vra/wr- w«(/ y4rc/i/v/?roZ>/eme im Zusam-
menhang mit der Büroautomation in der
Bundesverwaltung zu erarbeiten, das heisst

registratur- und archivrelevante Arbeitsab-
läufe, Funktionen und Begriffe zu klären
sowie Bedingungen aufzustellen, welche
Büroautomations-Applikationen im Hin-
blick auf Registratur und langfristige Archi-
vierung erfüllen müssen. Als Zwischen-
ergebnis für eine erste Phase zeichnet sich
eine Aufgabenteilung zwischen sog. einfa-
eher Büroautomation als Arbeitsplatzin-
strument und konventionellen (Papier-)
Registraturen als amtszentralen Informa-
tionsstellen ab. CA. Gra/

4. Die Weisung vom 2.5.1984

Diese Weisung besteht aus zwei Teilen, aus der Wei-

sung selbst und aus den Beilagen. Sie wurde in
Zusammenarbeit mit drei Rechenzentren des Bundes
und mit dem BFO erarbeitet. Diese Weisung be-

stimmt im wesentlichen folgendes:

- In bezug auf die Archivwürdigkeit muss der Daten-
herr frühzeitig, bei neuen Projekten bereits in der
Konzeptphase, das BAR konsultieren.
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- Für die Übernahme kommen nur «von der Haupt-
anwendung unabhängige» sequentielle Dateien mit
fixen Satzlängen und bestimmten technischen Spe-
zifikationen in Frage, das heisst das BAR über-
nimmt keine Programme. Die Ablieferung der
Daten geschieht auf Magnetbändern; die Einhai-
tung der technischen Spezifikationen wird durch
das Elektronische Rechenzentrum der Bundesver-
waltung (ERZ BV) überprüft.

- Der technische Unterhalt der Bänder (Haltbarkeit,
Lesbarkeit, etc.) wird vom BAR gemeinsam mit
dem ERZ BV organisiert.

- Das BAR leiht nur ganze Magnetbänder aus.
Wünscht der Benutzer eine Recherche in einer
Datei zu machen, muss er sich mit dem Daten-
herrn in Verbindung setzen oder selbst Benutzungs-
Verfahren suchen.

Mit der Weisung von 1984 wurde vor allem die Archi-
vierung und der technische Unterhalt der Datenträger
organisiert. Dass das BAR selbst keine Recherchen in
den gespeicherten Datenbeständen machen kann,
wurde alsbald als unhaltbarer Mangel empfunden.
Insbesondere konnte das BAR selbst nicht überprü-
fen, ob die einem Magnetband beigelegten Dokumen-
tationen für die historische Bearbeitung des Daten-
bestandes genügt.

5. Das EDIBAR-Konzept vom 20.9.1985

Im Rahmen des ED/ZM/U/fonze/ües von 1985 wur-
den von der Projektleitung daraus die EDV-techni-
sehen Konsequenzen gezogen und den Entschei-
dungsinstanzen folgende Vorschläge unterbreitet:

- Für die Benutzung der Personendaten ist das

bereits bestehende primitive PERVZVS-SyVem
auszubauen.

- Als einfache Möglichkeit für die Benutzung der
Datenbestände im UMABAR-Format schlägt die

Projektleitung vor, ein Tabellenprogramm einzu-

setzen, das mit beliebigen Eingabedateien dem

BAR als Verwalter der Datenbestände die Möglich-
keit gibt

- einzelne Datensätze nach vorgegebenen Kri-
terien zu selektieren

-quantitative Auswertungen einzelner Daten-
felder zu machen

- selektierte Sätze drucken zu lassen.

Die Programme müssen so organisiert sein, dass sie

vom BAR aus und durch Mitarbeiter des BAR
bedient werden können. Infolge der sequentiellen
Datenstruktur der UMABAR-Daten sind relativ ein-
fache Programme möglich. Weitergehende Auswer-

tungen sollten nicht vorgesehen werden ; es geht ja
nicht darum, die EDV-Applikationen der Bundes-

Verwaltung im BAR nachzubilden.

6. Die Richtlinien vom 27.5.1987

6.7 Das
Die «Richtlinien» von 1987 haben den Zweck, die
Erfassung, Bewertung und Archivierung von EDV-
Datenbeständen der Bundesverwaltung im BAR
archivintern zu regeln. Für die einzelnen Arbeits-
bereiche wurden die jeweils zuständigen Mitarbeiter
bestimmt. Ein Ablaufdiagramm teilt die Aufgaben
der beteiligten Dienste in vier Arbeitsphasen auf:

- Die Erfassung der EDV-Anwendungen der Bundes-

Verwaltung ist Aufgabe eines Archivinspektors.
- Die Vorbewertung scheidet offensichtlich archiv-

unwürdige EDV-AnWendungen von weiteren
Bewertungsarbeiten aus. Sie stützt sich auf die vom
Archivinspektor gesammelten Unterlagen und In-
formationen. Eine Strukturanalyse erfolgt bereits in
dieser Phase. Der Vorentscheid des zuständigen
Sachbearbeiters (wissenschaftlicher Archivar) legt
fest, ob eine weitere Prüfung des archivischen Wer-
tes des Datenbestandes durch den jeweils zuständi-

gen wissenschaftlichen Ressortchef notwendig,
fraglich oder nicht notwendig ist.

-Wenn die Weiterbearbeitung angeordnet wird, ist

eine gründliche archivische und EDV-technische
Analyse der EDV-Anwendung erforderlich. Sie

besteht aus Vorabklärungen des Informatik-Dien-
stes des BAR über den Stand und den Zweck der

EDV-Anwendung, die Merkmale und die Merk-
malsklassen, sowie aus der Hauptbewertung durch
den wissenschaftlichen Ressortleiter des BAR. Er
bestimmt, ob konventionelles Schriftgut oder elek-
tronische Daten oder beides archiviert wird, und

zwar unter anderem aufgrund folgender Kriterien
und Vorgaben :

- der Gesamtüberlieferung einer Behörde,

- des Urmaterials und der Produkte,
-der Archivmerkmale, das heisst der ausge-

wählten Datenelemente,

- der vorhandenen Registraturfindmittel.
Gemeinsam mit dem Informatikdienst des BAR
bestimmt er die Abgabeform der Archivmaterialien.
Den Design der Abgabe-Datei erstellt der Infor-
matikdienst des BAR gemeinsam mit dem Infor-
matikdienst des Datenherrn.

- Die Direktion des BAR trifft schliesslich den

Archivierungsentscheid aufgrund des Antrages des

wissenschaftlichen Ressortleiters und der Stellung-
nähme des Datenherrn.

6.2 7);b Aègaèeda/ez'
Zwei wichtige Elemente der «Richtlinien» sind die

TteV/mmzzngu« zVôer r/z> »nr/ <7/<? Tèga-
èe/ôrm. Die Ziffer 3.3.4 sieht vor:
«Eine Abgabedatei ist als «Flache Datei» oder Tabelle zu
sehen ...»
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Mit dieser Definition der Abgabedatei ist nicht nur
das Abgabe-Format definiert, es wird gleichzeitig
ausgesagt, wie das Datenbank-System aufgebaut ist.
Das BAR hat sich fur die relationale Datenbank
entschieden. Das grundlegende Konzept relationaler
Systeme ist die Tabelle. Die Tabelle vermittelt auf
natürliche Weise Informationen in kompakter Form.

Tabellendarstellung

— Attribut (Merkmal)

Spalte

Verkäufer-Nr. Name Verkaufsgebiei Umsatzziel

01 Mever Rhein-Main 80 000 DM
02 Müller Nordhessen 60 000 DM
03 Schmidt Südhessen 75 000 DM
04 Schulze Franken 40 000 DM
05 Landmann Schwaben 160 000 DM
06 Kaiser Bodensee 70 000 DM

A
i—Datenfeld (Merkmalswert)

— Zeile (Datensatz)

Bei abgeschlossenen EDV-Applikationen entspricht
die Übernahme der für konventionelle Akten gülti-
gen «klassisch-archivischen» Abgabeform, das heisst
sobald die Daten beim Datenherrn nicht mehr benö-
tigt werden, werden sie von dort ins BAR trans-
feriert, beim Datenherrn hingegen existieren sie

nicht mehr. Diese Abgabeform ist ideal gelöst, wenn
sie zusammen mit einem Datenbank-Löschkonzept
(Reorganisationskonzept) entwickelt wird. Sie sollte
bei allen EDV-Applikationen angestrebt werden.
Bei Datenbanken hingegen werden die verschiedenen
Merkmale häufig mutiert, das heisst, die Datenban-
ken «leben». Für solche Fälle sehen die «Rieht-
linien», nebst der klassisch-archivischen, noch zwei
mögliche Abgabeformen vor:
- die periodische Momentaufnahme oder

- die lückenlose Sammlung der Merkmalswerte.
Die Momentaufnahme ist eine periodische Über-
nähme aller Daten eines Bestandes auf ein bestimm-
tes Stichdatum (zum Beispiel Jahresende), unabhän-
gig von der weiteren Existenz dieser Daten in der
EDV-Anwendung. Der Grund für diese Übernahme-
art wird in der Regel kein archivischer, sondern ein
EDV-technischer sein. Diese Archivierungsart muss
gut begründet sein!
Bei der «lückenlosen» Archivierungsform erfolgt die
Übernahme eines Merkmals immer dann, wenn der
Merkmalswert geändert wird. Es muss gut überlegt
werden, ob diese teuerste und umfangreichste Ab-
gabeart, die einen riesigen technischen Aufwand
bedingt, sich rechtfertigt. Sie ist wohl mehr als theo-
retisches Modell gedacht, praktisch lässt sie sich

kaum begründen.
Die klassisch-archivische Abgabeform sollte immer
angestrebt werden, wenn elektronische Daten zu
übernehmen sind. Bei lebenden Datenbanken lässt

sie sich nur dann erreichen, wenn ein für beide
Parteien akzeptables Datenbank-Löschkonzept mit
dem Datenherrn vereinbart werden kann.
Die Grenzen des bei der Archivierung von EDV-
Daten finanziell und organisatorisch Machbaren
sind schnell erreicht. Elektronisch gespeicherte
Daten sollten nur dann archiviert werden, wenn
konventionelle Akten oder Findmittel bzw. Urmate-
rial oder EDV-Produkte das Archivierungsziel nicht
abdecken.

Eine Tabelle wird bestimmt durch ihre Spalten und
die Anzahl ihrer Zeilen. Jede Spalte steht für ein

Attribut (Merkmal). Die Werte eines Attributs sind
in Zeilen enthalten (Merkmalswerte). Eine Zeile ist
ein Datensatz. Der Kreuzungspunkt einer Spalte und
einer Zeile ist das Datenfeld (Merkmalswert). Diese

Begriffe und Begriffsbezeichnungen sind für das Ver-
ständnis der «Richtlinien» wichtig.
Nur Daten mit einfachen Strukturen sind auf lange
Zeit benutzbar. Wir glauben, dass das Konzept
relationaler Datenbanken heute dieses Postulat erfül-
le. Das BAR hat sich deshalb für dieses Archivie-
rungsverfahren entschieden, und es ist sich dabei

bewusst, dass nicht alle EDV-Systeme in der Form
«flacher Dateien» archiviert werden können.

6J Die /lèg-flèc/orm
Eine zweite wichtige Bestimmung der «Richtlinien»
betrifft die Abgabeform. Sie ist in erster Linie von
den Datenbestands-Typen abhängig. Wir unterschei-
den zwei Typen:
- die abgeschlossene EDV-Anwendung, zum Beispiel

die Volkszählung von 1980, die keinen Daten-
Zuwachs mehr hat, oder

- die lebende Datenbank-Anwendung, zum Beispiel
das Zentrale Ausländerregister, das ununterbro-
chen durch Neueinträge und Löschungen verändert
wird.

Als Abgabeformen unterscheiden die «Richtlinien»
drei Typen :

- die klassisch-archivische Abgabeform
-die Momentaufnahme

- die lückenlose Abgabeform.

7. Das Benutzungssystem

Das bereits einleitend erwähnte DD/ZMR-Äxmzept
von 1985 stellt unter anderem fest: «Wenn die

Anwendung in den Registraturen es nicht erlaubt,
Dateien im UMABAR- oder PERSEIS-Format zu
generieren, weil Dateien, IR-System und Datenbank-
system ein integriertes Ganzes darstellen, ist die
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Archivierung von Daten nicht möglich. Die Über-
nähme von IR-Systemen durch das BAR ist undenk-
bar.» Das BAR übernimmt deshalb nur EDV-Daten-
bestände, die es in sein eigenes Archivierungs- und
Benutzungs-System integrieren kann.
Mit dem bereits realisierten PFF5F/F-System wer-
den alle Personennamen-Serien archiviert, sofern sie

in das PERSEIS-Format übernommen werden kön-
nen. Das System erlaubt das Verwalten und das

Benutzen der archivierten EDV-Datenbestände. Es

besteht aus einer Anwendung, die online-Abfragen
auf alle auf der Datenbank abgespeicherten Serien
zulässt.
Die Erfassung und Übernahme von E1MABAR-
Datenbeständen ins BAR, das heisst der nicht perso-
nenbezogenen Anwendungen, ist durch die «Rieht-
linien» von 1987 geregelt. Dagegen ist das UMA-
BAR-Benutzungssystem noch pendent. Es soll, wie
bereits erwähnt, bis zum Jahr 1989 zur Konzeptreife
entwickelt werden.
Beim Strukturtyp der vollautomatisierten Registra-
turen wird nicht nach dem Prozedere der «Rieht-
linien» von 1987 verfahren. Wie bereits erwähnt,
erwarten wir von der interdepartementalen Projekt-
gruppe «Büroautomation in der Bundesverwaltung»
Lösungsvorschläge für Archivierungsmethoden.
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.Frage« zz«d Dz'y/czzyyzo«

F« wz'dery/zroc/ze« d/zed dz'e Drz«g/zc/zkez7 dey zz«

dz'eyer 7agzz«g azz/gegrz//e«e« Prod/em/crez'yey. dedey

dre/zzv mzzyy zz«verz«g/zc/z mit yez«e« zzzyZä«dzge«

FD F-PorZ«er« geez'g«eZe Föyzz«ge« ywc/ze«, zzm

Üder/ze/erzzwgy/zzcke« zw ver/zz«der«. Fo/ge«de
De/zzzT/rage« wurde« dzy/czzZz'erZ:

- Papzeraztydrzzck oder Adzkrp/orme« zz/y FryzzZz/ö-

yzz«ge«?
Dz'e Adzzyc/iz'«e«/eydzzrkei/ zz/y wz'c/z/zgey (Jzzzz/zZdZy-

merkmzz/ dzeyey Afzz/erz'zz/y yo//Ze zz«dedz«gZ erdzz/Ze«

d/ez'de«, u«z dz'e Pörawyye/zw«ge« /z/r ypd'Zere FD F-
««ZeryZz'/Zz/e Fec/zerc/ze« «z'c/zZ zzz zeryZöre«.

- Adz'z'yye« Codz'erzz«ge« zzzz/ge/o'yZ werde«?
Dz'e dzz/7o'yzz«g z'yZ mz7 ez«em groy.se« /I zz/wzz«d ver-
dzz«z/e«, wäre /edoe/z wü«yc/ze«ywerZ. Fez der Üder-
«zz/zme vo« /ede«de« DzzZe«dzz«/ce« z'yZ gemäyy Fzz«-
deyzzrc/zz'v Fer« dz'e Decodz'erzz«g «ö'Zz'g, wezY dz'e

Codzerw«gyyc/z/zzyye/ «z'e/zZ t'r«z«er g/ez"c/z d/ez'de«.

Fz'«e emdezzZzge /l «zwor/ d/zed zzzzy.

- .S7«d «FD F-d/cZe«» rec/z/ygû7/z'g?

Fz'«e zz//gemez'«gzz7zzge d«ZworZ gz'dt ey «oc/z «z'e/zZ,

zzder Ze«de«zz'e// z'sZ dz'e Frage zzz de/zz/ze«. D/e /lrc/zz-

vz'erzz«g ycäzz/// rzz'e/zZ «ezze.v Fec/zt. Für 7ez7derez'c/ze

/Grzz«ddzzc/z, Fzzc/z/zzz/Zzz«gyde/ege zzywj gz'dt e.s de-
rez'Zy /zo.s/Zz'v /orzzzzz/zerZe Fee/zZ,sgrzz«z//zzge«. /zzz

Zwez/e/y/zz// wird der Fze/zZer e«Z,sc/zezz/e«.

- fFz'ederazz//z«ddzzr/cez7 der Dzz/e«?

Fez ,serz'e//e« dd/zzge« z'.vZ z/zzs fFz'ederazz//z«z/e« z«

der Fege/ kez« Prod/em, z/zz dz'e Fz'«dmz7/e/ gzzZ

.sZrzzdZz/rzerdar y/«d /Peryo«e«-, OrZ,s-, Fä«der-
«zzme« ZI.SW./ Dzzgege« z'.sZ z/zzv fFz'ederazz//z«de« zz«-

sZrzz/cZzzrzerZer DzzZe« z« vo//zztz/omzz/zyz'er/e« Sc/zrz//-
gzzZverwa/zzz«ge« /Färozz zz zom ezz z o« .s-Vj'.s ze «zej «oe/z

«z'e/zZ ge/o'yz /F/zeyzzzzrzzyprod/em/.

- drc/zz'vzerzz«g zzzz/ Mzzg«e/dzz«z/ oder zz«der« 'Prä-

ger«
//zer grnge« dz'e /V7ez'«zz«ge« zzzzyez«zz«der. A7ome«-
Zzz« yc/zez'«/ das A/zzg«etdzz«z/ dz'e yz'c/zery/e Fo'yzz«g

zzz yez«. O/z/z'yc/ze A/zzyye«ypez'c/zer yz«d «oc/z z'n z/e«

dzz/ä'«ge«, zz«d /zerkö'mm/zc/ze A/z'kro/orme« dez/ezz-

Ze« gege«z'zder FD F-Mzz/erz'zz/ ez'«e« Fzz'e/z.se/zrz'ZZ

/dzz/7zedzz«g der A/zzyc/zz'«e«/eydzzrkez7J dez g/ezc/z-

d/ezde«de« do«yervazomc/ze« Frod/eme«.
-/4zz/drdez'Zzz«g vo« FD F-MaZerz'zz/ zzz /lre/zz'vz'erzz«g.s-

zwecke«?
Dz'e arc/zz'vz'erZe« DzzZe« .so//Ze« .so/Zware-zz«ad/zä«-

gz'g .sei«. Zzz.vzzzzzzzze« zzzz'Z dez« FD f'-,-l«we«der
,so//Ze zzzdez« z/er Dey/g« dez' AdgzzdedaZez de/z«z'erZ

werde«. Dz'e Fder«zz/z«ze vo« Programme« z'yZ «z'c/zZ

y/««vo//.

- Fo/ge« der Pz'z'rozzzzZot«aZz'o«y-5y.sZeme?

Dz'e Arc/zz'vz'erzz«g z/er /«'er zz«/zz//e«z/ezz zzzzyZrzzkZzz-

rzerZe« DzzZe« z'yZ «oc/z «z'c/zZ ge/o'yZ. d/,s ezzzzzg

mo'g/z'c/ze Zwz'yc/ze«/d'y«ng d/ez'dZ «zzr der Fzzpz'er-
czzzydrzzck /z'z'r zzrc/zz'vwzzrdz'ge /zz/dr/«zzZzo«e« zz«z/ z/z'e
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azzsc/z/zDwezzcR Aù/agc z'zz ez'zzez" /cozzvczzZz'ozze/Rzz

7?egz'sZz-aZtzz\ 7zz c/zDsczzz Z/m'zc/z mius zRz" Azr/zz'vaz"

em .S'Zâ'zzr/z'gez' ßcg/cz'Zcz' c/ét .SkvZévzz- DezzzïZzez" sez'zz,

«m das azrùz'vww'zY/z'ge A/aZm'a/ z-ec/zZzez'Zz'g sz'c/zez-zz

zw /co'zzzzerz. Desozzz/ez-es /lzzgezzzzzezVc z'sZ azz/ dzd

7zz/zz7zzaZz'ozzs/?ws.se zzzzd dz'e Da.s\saZz'ozz5kozrz/zeZezz-

zezz zzz z7c/zZezz.

Zzzz Dz'zzzze ez'zzez* Dz'/azzz wzzz-dezz dazzzz a zzz Dc/z/zzw zzoc/z

/o/gezzde D/zez"/egzzzzgezz azzgesZe//Z: Dz'e DDF-dzzwezz-
dzzzzgezz zzz der Rz7vaZwz>Z.sc/za/ zzzzd zzz der o/ezzZ/z'c/zezz

fbz-wa/Zzzzzg sz'zzd zzz'e/zZ kozzgz-zzezzZ. Dz'e LeZzZere /zaZ

/zzzzger/r/.vzzgere Dedzzz/zDse z'zzz fzz/zzvzzaZz'ozzs/zez'ez'c/z

aZzzzzdec/rezz, zzzzz z/zrer Ro//e zzz der Zzz/orzzza/zVzzz.v-

gese/Zsc/za/ gerec/zZ zzz werdezz. Dz'zV dezz dzr/zz'vaz" z'sZ

d/e Zec/zzzRc/ze Revo/zzZz'ozz z'zzz ED F-Derez'c/z ezzdgz'z'/Zz'g

zzzz'Z der Lez-p/z'c/zZzzzzg vezDzzzzdezz, z'zzz Dz'a/og zrzz'Z z/er

Z'érvtïz/Zzzzzg azz vozï/er,vZez' Dz'ozzZ sez'zze D/zz/zAse zzzzd

fLYzzz.se/ze ge/Zezzd zzz zzzac/zezz. 5'c/zwz'erz'g wz'rd es

a//erdz'zzgs /z> a// j'ezze dzr/zz've, dz'e zzz'e/zZ èerez'Zs z'zzz

Ra/zzzzezz der Zz"adz'Zz'ozze//ezz Ä/zrz/ZgzzZverwa/Zzzzzg azz/
gesc/z/ossezz zzzzd zez'Zgerzzdss eazzz Da//» warezz. Der
Dz'zzsZz'eg zzz dz'e /z'z'r ez'zzezz rlrc/zz'var zzzzgewo/zzzZe Maze-
rz'e würde er/ez'c/zZerZ zzzz'Z der DDF-dzzwezzdzzzzg z'zzz

zlzr/zz'v se/èer. Dz'e Derec/zZz'gzzzzg, ja dz'e /VoZwezzdz'g-
Ärez'Z der DD F-/lzzvvezzz/zzzzg z'zz dezz /lrc/zz'verz war e/zezz-

/a//s zzzz/zesZrz'ZZezz.

(Zusammenfassung Rolf Aebersold)
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Barès, Michel. - Serveurs de données et réseaux télé-
matiques : nouvelles formes de l'information et de la
communication. - Raz7s; RavoRz'ez; 7957. - 272 /?. -
(Tec/zzzzz/zze eZ DoczzzrzezzZaZz'ozz). - 7SD/V 2-S5205-290-
5.DD 270.-

Faisant suite à Da z-ec/zezr/ze dzzczzzzzezzZazYe dazzs /e

cozzZexZe Zé/ézzzaZz'z/zze, publié en 1984 dans la même
collection par le même auteur, cette étude est essen-
bellement consacrée aux serveurs et aux réseaux.

Depuis, de nouvelles applications sont apparues, le

champ des serveurs s'est étendu aux sons et aux
images, et on assiste à une banalisation des concepts
qui constituent le fondement de la télématique. Son

développement impressionnant, notamment en
France où une très large diffusion dans toutes les

couches de la population est le résultat d'une poli-
tique délibérée qui a porté des fruits au delà de toute
espérance, peut susciter une certaine indigestion
devant tant de notions nouvelles. L'ouvrage se pro-
pose d'aider à mieux appréhender les changements
induits par la «révolution informationnelle», au plan
des serveurs ainsi qu'à celui des réseaux.

La table des matières donne d'emblée le ton de

l'ouvrage, fortement structuré parce qu'il se veut
didactique: chacun de ses quatre chapitres est con-
sacré à l'un des aspects techniques de la chaîne de

l'information.
Le chapitre 1, intitulé «Des serveurs de données:

pour quoi faire?», introduit la notion de «révolution
informationnelle» et la notion de l'information en
tant qu'enjeu stratégique et facteur de pouvoir (tant
économique que politique), présentée comme une
marchandise consommable, devant faire l'objet
d'une commercialisation avec les notions de rentabi-
lité et de concurrence qui en découlent; les serveurs
sont placés dans leur contexte télématique, et le rôle
de chaque acteur de la chaîne, qu'il soit producteur,
serveur ou transporteur d'information, est décrit.
Le chapitre 2, intitulé «Le serveur de données: distri-
buer des données, offrir des services» établit une
typologie des différents serveurs, en décrit l'organisa-
tion générale, les services offerts (serveur tradition-
nel, serveurs particuliers tel Videotex) ainsi que les

logiciels à mettre en oeuvre et évoque les gigantes-

ques capacités de stockage des mémoires optiques
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